
 
 
 
 

Bisheriger Satzungstext Satzungstext neu 

Änderungsantrag 1   

§ 2 Zweck des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. Der Satzungszweck 

wird verwirklicht durch die Förderung 

der körperlichen und seelischen 

Gesundheit der Allgemeinheit, 

insbesondere der Jugend durch Pflege 

der Leibesübung und der 

Kamaradschaft.  

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er 

verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.  

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins.  

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, 

die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden.  

5. Politische, rassistische oder religiöse 

Zwecke dürfen innerhalb des Vereins 

nicht angestrebt werden.  

6. Die Farben des Vereins sind blau-

weiß.  

§ 2 Zweck des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. 

Der Vereinszweck ist die Pflege und 

Förderung des Sports. Der 

Vereinszweck wird insbesondere 

verwirklicht durch: 

a)    Förderung der körperlichen und 

seelischen Gesundheit der 

Allgemeinheit, insbesondere der 

Jugend durch Pflege der 

Leibesübung und der 

Kameradschaft. 

b)   Errichtung, Betrieb und 

Unterhaltung einer 

Bewegungskindertagesstätte.  

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er 

verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.  

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins.  

4. Die Mitglieder der Organe und Gremi-

en des Vereins sind grundsätzlich eh-

renamtlich tätig. Die ihnen entstehen-

den Auslagen und Kosten werden er-

setzt. Der Vorstand kann im Rahmen 

der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

für die Ausübung von Vereinsämtern 

eine angemessene Vergütung und/ 

oder eine angemessene Aufwands-

entschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 

a EStG beschließen. 
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5. Es darf keine Person durch Ausgaben, 

die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden.  

6. Politische, rassistische oder religiöse 

Zwecke dürfen innerhalb des Vereins 

nicht angestrebt werden.  

7. Die Farben des Vereins sind blau-

weiß. 

 

 
 
 

Änderungsantrag 2  

§ 6, Rechte und Pflichten der Mitglieder, 

Abs.3 bis 6 werden zu Abs 4 bis 7 

Vereinsämter werden grundsätzlich 

ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand 

kann aber bei Bedarf eine Vergütung nach 

Maßgabe einer Aufwandsentschädigung 

im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG 

beschließen. 

§ 6, Rechte und Pflichten der Mitglieder, 

neu eingefügter Abs. 3 

Vereinsämter werden grundsätzlich 

ehrenamtlich ausgeübt. 

 


